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O rientierung und V erständigung von Benutzern der V erkehrsm ittel, ins
besondere zur gefahrlosen Benutzung von Verkehrswegen oder zur 
W arnung vor G efahren dienen, z. B. entsprechende Verkehrszeichen nach 
der StVO, w ie W am baken vor E isenbahnübergängen, H altesignale und 
Schrankenanlagen im  B ahnverkehr, Leuchttürm e, Blinkanlagen im  Flug
verkehr oder Funkeinrichtungen au f Schiffen und in Flugzeugen.

Der A ngriff auf E inrichtungen des Verkehrsw esens besteht in der Zer
störung, der Beschädigung, der U nbrauchbarm achung (vgl. zu diesen 
M erkm alen § 163, Anm. 2, 3 und 5), der Entfernung, d. h. der S tandort
veränderung oder der m ißbräuchlichen Benutzung. M ißbräuchliche Be
nutzung ist nicht m it unbefugter Benutzung identisch, da auch ein Be
fugter m ißbräuchlich benutzen kann, w enn die Benutzung zweckfremd 
erfolgt, z. B. bei bew ußt falscher Signalgebung durch einen an sich Beauf
tragten. Der A ngriff kann auch im Bereiten von H indernissen bestehen, 
die eine gefahrlose Benutzung der V erkehrsw ege beeinträchtigen, z. B. die 
Errichtung von Straßensperren.

3. Die Abs. 1 bis 3 erfordern  Vorsatz bezüglich des Angriffs und h in 
sichtlich der dadurch verursachten Folgen. Die Folgen sind in  den 

einzelnen Absätzen unterschiedlich.
Sie sind nach Abs. 1 eine G em eingefahr (vgl. § 192), nach Abs. 2 ein 

schwerer V erkehrsunfall (vgl. § 196 Abs. 1) und nach Abs. 3 außerordentlich 
schwerwiegende Folgen.

Außerordentlich schwerwiegende Folgen gehen w eiter als die eines 
schweren V erkehrsunfalles. Sie tragen un te r U m ständen K atastrophen
charakter.

Soweit durch die T at nach Abs. 2 und 3 die Folgen eines schweren 
V erkehrsunfalles in der Tötung eines Menschen oder in der Tötung 
m ehrerer Menschen bestehen, ist zu prüfen, ob der Vorsatz des Täters 
auf die H erbeiführung eines schweren V erkehrsunfalles gerichtet w ar 
oder ob Mord (§ 112) oder Totschlag (§ 113) vorliegt.

M it Rücksicht auf den schwerwiegenden C harakter von S traftaten  nach 
den Abs. 1 bis 3 begründet h ier nach Abs. 5 bereits die V orbereitung 
strafrechtliche V erantwortlichkeit.

Abs. 4 regelt die durch eine vorsätzliche Begehungsweise fahrlässig 
verursachte Gemeingefahr, schränkt aber diese G em eingefahr auf den 
Bereich der Bahn, L uftfah rt und Schiffahrt ein. Die fahrlässige H erbei
führung einer G em eingefahr im  S traßenverkehr ist dagegen w ie schon 
früher strafrechtlich nicht relevant. Hinsichtlich der G em eingefahr vgl. 
§ 192.

§ 199

Pflichtwidriges Verhalten nach einem Verkehrsunfall
(1) Wer nach einem Verkehrsunfall einem Verletzten 

nicht die erforderliche und ihm mögliche Hilfe leistet, ob-


